
verankert. Im ersten Jahr seines Be -

stehens erledigte das «Appellati ons -

gericht» 291 weitergezogene Fälle in

Zivil-, Kriminal- und Polizeisachen

(Einwohnerzahl 230’000). Die untere

Gerichtsbarkeit bestand neu aus den

Friedensrichtern (Streitschlichter), den

Zunftgerichten, den Bezirksge richten

und dem «Criminalgericht». Die teil -

weise von Geistlichen besetz ten «Ehe -

gerichte» für Ehescheidungs- und

Vaterschaftsprozesse wurden ab ge -

schafft. Die Gerichtsverhandlungen

wurden für das Volk öffentlich. Zur

Begrenzung staatlicher Macht ent -

standen Gesetze über die Gerichtsor-

ganisation, die Strafrechtspflege und

das Strafrecht. Die letzten Reste der

Inquisition im Strafverfahren (Geständ -

niszwang) wurden 1852 endgültig

abgeschafft. Im Zivilprozess galten

vorerst weiterhin die alten Stadt-

und Landrechte sowie der Gerichts-

gebrauch. Im Jahre 1851 wurde das

Geschworenengericht «für politische

und Kriminal-Verbrechen» geschaf-

fen. Die Zivilprozessordnung von 1866

regelte Verfahrensgrundsätze wie die

freie Beweiswürdigung, die Münd -

lich keit des Verfahrens und Verfah -

rensregeln zur Einschränkung von

Prozessverzögerungen. Im Jahre 1867

wurde die Bibliothek des Oberge -

richts eröffnet und die jährliche

Rechtsstatistik eingeführt. Die Kan -

tonsverfassung von 1869 anerkannte

die private Schiedsgerichtsbarkeit.

Revisionen der Organisations- und

Prozessgesetze folgten in den Jahren

1874 und zu Beginn des 20. Jahr -

hunderts. Die öffentlich-recht lichen

Streitigkeiten wurden lange Zeit 

von den Zivilgerichten beurteilt. 

Die Ausdehnung der Staatstätigkeit 

ver   langte nach einem breiteren

Rechts  schutz für die Bürgerinnen

und Bürger: Am 1. Januar 1960 nahm

das Verwaltungsgericht seine Tätig -

keit auf. 

Geschichte der Rechtspflege 

Die moderne zürcherische Gerichts-

barkeit entstand im 19. Jahrhundert.

Nach der alten Ordnung setzte sich

das höchste kantonale Gericht aus

Regierungsmitgliedern zusammen;

den Vorsitz in den unteren Amts-

gerichten hatte ein Statthalter der

Regierung inne. Am 20. März 1831

verabschiedeten die Stimmberechtig -

ten die neue Staatsverfassung des

Kantons Zürich, die auf der Idee der

Souveränität des Volks und des Libe -

ralismus gründete: Alle Staatstätig -

keit ist an Verfassung und Gesetz

gebunden. Die zürcherischen Gerich -

te wurden auf der Grundlage der

Gewaltentrennung von Legislative,

Exekutive und Judikative errichtet:

«Die Gerichte sind vom Regierungs -

ra the unabhängig, und es steht

diesem keinerley Einwirkung auf

Rechtssachen zu.» Die Garantie des

Instanzenzugs wurde gesetzlich

 • Das Obergericht des Kantons Zü -

rich ist als zweite Instanz zur

Überprüfung bezirksgerichtlicher

Entscheide tätig. Es sind ihm zudem

folgende Kom missionen an g e schlos -

sen: Auf sicht über die Rechts an wälte,

Prüfung der Notariatskandidaten,

Prüfung der Rechtsanwalts kandi da ten,

Prüfung der Betreibungsbeamten,

Fachkommission für psych. Gutachten,

Bibliothekskommission, Rekurskom-

mission.

Beim Handelsgericht sind zusätzlich

Fachexperten als Richterinnen und

Richter tätig. Das Handelsgericht,

dem Obergericht angegliedert, ist

zuständig für Streitigkeiten aus

Anlagefonds, Markenschutzrechten,

Kartellrecht sowie allgemein für

Handelsgeschäf te von Firmen, die im

Handels register eingetragen sind.

•Gerichtliche Aufsicht: Die Bezirks -

gerichte und das Obergericht führen

jährliche Kontrollen über die ord -

nungs gemässe Amtsführung der

Notariate, Betreibungs-, Gemeinde -

ammann-, Friedensrich ter- sowie

Grund buch- und Konkursämter

durch. Für Beschwerden von Privat -

personen gegen die Amts führung

eines dieser Ämter sind eben falls die

Bezirksgerichte und das Obergericht

zuständig.

• Das Verwaltungsgericht beurteilt

Streitigkeiten zwischen Bürgerinnen

bzw. Bürgern und Staat, zum Beispiel

Bau-, Raumplanungs- und Umwelt -

schutz recht, Submissionen, Steuer-

recht, Personalrecht, So zialfürsorge,

Ge sundheit, Ausländerrecht, Straf -

voll zug, Polizeirecht u.a.m. 

• Das Sozialversicherungsgericht

be schäf tigt sich mit Streitigkeiten

aus den Bereichen AHV/IV und

Ergän zungs leistungen, Unfall- und

Kran kenversicherung und berufliche

Vorsorge (BVG). Als einziges

kantonales Ge richt hat es seinen Sitz

nicht in Zürich, son dern in Win-

terthur.

Blick über die Kantons- und

Landesgrenze

• Das Bundesgericht ist für vielfäl -

tige Verfahren zuständig. Je nach

Streitgegenstand wird das Ge richt

mit drei bis sieben Richterinnen und

Richtern besetzt. Bei der Überprü-

fung von zivilrechtlichen Entscheiden

kanto naler Gerichte muss ein

Streitwert von mindestens 30’000

Franken, in arbeits- und mietrecht-

lichen Streitigkeiten 15’000 Franken

vor liegen. Das Bundesgericht hat

seinen Sitz in Lausanne, das Eid-

genössische Versicherungsgericht in

Luzern.

• Für Beschwerden gegen die Schweiz

auf Schadenersatz und Genugtuung

wegen Verletzung der Europäischen

Menschenrechtskonvention (EMRK)

ist der Europäische Gerichtshof

für Menschenrechte (EGMR) in

Strass burg zuständig. Die Entschei-

dungen des EGMR binden die Schweiz

völker rechtlich; sie ist verpflichtet, in

Zu kunft ihre Gesetze EMRK-konform

anzuwenden oder sie zu ändern.

Aufgrund eines Entscheides des

EGMR revidierte der Kanton Zürich

seine frühere Strafprozessordnung

und führte bei den Bezirksgerichten

den Haftrichter als von der Staatsan-

waltschaft un abhängige Behörde ein.

Gestützt auf die neue eidgenössische

Strafprozessordnung übernimmt seit

2011 neu das Zwangsmassnahmen-

gericht an den Bezirksgerichten die

Aufgaben des Haftrichters. 

Gerichtsorganisation im Kanton

Zürich

Für jeden Rechtsstreit wird vom Staat

eine bestimmte Behörde als zustän dig

erklärt. Jedem Gericht ist eine be -

stimmte Art von Geschäften zuge -

wie sen. 

• Im Kanton Zürich bilden die Friedens -

 richterämter auf kommunaler Ebene

die Vorstufe zum gerichtlichen Ver -

fahren im Zivilprozess. Ihr Ziel ist es,

mit den Parteien in einem Schlich-

tungsverfahren zu einer Einigung zu

gelan gen und dadurch ein aufwendi-

ges Gericht s verfahren zu verhindern.

Das Frie dens  richterverfahren entfällt

bei mietrechtlichen Strei  tigkeiten

und bei Scheidungen. Die Recht-

suchenden kön nen in diesen Fällen

direkt an das Bezirks gericht

 gelangen. 

• Die Bezirksgerichte urteilen als

Einzel- und Kollegial ge  richte in

Zivil- und Strafsa chen. Sie sind für

eine Fülle von Aufgaben zu ständig:

Streitigkeiten aus Ver trä gen, Ehe -

 tren nungen und -scheidungen, Erben -

er mittlung und Testaments   eröffnun -

gen, Schuldbetreibungs- und Kon-

kurs  verfahren, Überprüfung der Haft

bei Straftätern, Strafverfahren, die

nicht durch ein Bussenverfahren

erledigt werden können, und vieles

mehr.

Die Einzelgerichte beurteilen Zivil pro -

zesse mit Streitwerten bis zu 30’000

Franken und können in Strafprozessen

bis zu zwölf Monate Freiheits strafe

aussprechen. Bei hö heren Streit wer ten

oder Strafen ist das Kollegialgericht

zuständig, das jeweils mit drei Richte -

rinnen oder Richtern tagt. 

• Als Besonderheit sind auf bezirks-

gerichtlicher Ebene die Jugend   -

ge rich te tätig, die über jugendliche

Straftäter bis zum 18. Lebensjahr ur -

teilen.

• Spezialgerichte sind für bestimm te

Anspruchsgruppen oder Sachgebie te

zuständig. Bei Aufbau und Be set zung

wird auf die Besonderheiten ihrer

Aufgaben Rücksicht genommen: Beim

Arbeitsgericht, bei der Schlich-

tungsbehörde in Miet - und Pacht -

sachen und beim Mietgerichtwirkt

neben den gewählten Richterinnen

bzw. Richtern eine paritätische Ver -

tretung aus Interessen- und Be -

rufsverbänden mit, beispielsweise je

eine Vertretung aus Mieter- und

Hauseigentümerverband oder aus

Arbeitnehmer- und Arbeitgeberver-

band. Seit dem 1. Januar 2011 ist dem

Bezirksgericht Zürich neu auch die

paritätische Schlichtungsbehörde für

Streitigkeiten nach dem Gleichstel-

lungsgesetz angegliedert.
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Nützliche Informationen:

www.gerichte-zh.ch

• Adressverzeichnisse der Gerichte

und weiterer Amtsstellen

• Öffnungszeiten der Rechtsaus  -

kunftsstellen bei den Bezirks-

   gerichten

• Formulare für arbeits- und miet -

rechtliche Klagen

• Programm «Berechnung von Unter-

   haltsbeiträgen»

• Merkblatt für Ausweisung

von Mietern

• Antragsformular Kündigungsschutz

Miete

• Merkblatt für Ehescheidungen

• Erklärung der Erbschaftsausschla-

   gung

• Erbscheinbestellung

• Testamentsabgabe

• Urteile des Arbeitsgerichts Zürich

•  Merkblätter des Konkursrichteramts

•  Landesindex der Konsumentenpreise

und vieles andere mehr 

Kontaktadresse:

Obergericht des Kantons Zürich

Hirschengraben 15

Postfach

8021 Zürich

Telefon 044 257 91 91

Fax 044 261 12 92

www.gerichte-zh.ch

Die Friedensrichterinnen und Friedens -

richter der Gemeinden schlichten 

und beurteilen zivilrecht liche

Streitfälle, bevor sie beim Bezirks -

gericht einge reicht werden. Das

Obergericht, mit Sitz in der Stadt

Zürich, ist zweite Instanz in Zivil- und

Strafsachen; die Oberrichterinnen

und Oberrichter werden vom

Kantonsrat ge wählt. Die Bundesver-

fassung gewährt jeder Person den

Anspruch, eine Rechtsstreitigkeit durch

ein un abhängiges Gericht beurteilen

zu lassen. Im Strafverfahren steht 

den Verurteilten das Recht zu, jedes

Straf urteil an ein höheres Gericht

weiter zuziehen. Seit Inkrafttreten des

Opfer  hilfegesetzes des Bundes am 

1. Januar 1993 ver fügen auch die

Opfer von Straftaten über eigene

Rechte im Strafverfahren. Gerichts -

verhandlungen und Urteilsverkündun-

gen wer den in der Regel öffentlich

durchgeführt. 

Rechtspflege
des Kantons Zürich
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Zivil- und Strafrechtspflege

Die 26 Kantone der Schweiz regeln die

Organisation der Gerichte und die

gerichtlichen Verfahren in kan tonalen

Gesetzen. Grundlegende Verfahrens -

rechte für die Bevölkerung sind in der

Verfassung, der Europäi schen Men -

schenrechtskonvention (EMRK) und

dem UNO-Pakt II ent halten. Mit

Inkrafttreten der neuen Bundesverfas-

sung am 1. Januar 2000 erhielt der

Bund die Kompetenz, ein für die

ganze Schweiz einheitliches Zivil- und

Strafprozessrecht zu schaffen. Dies

wurde mit den am 1. Januar 2011 in

Kraft getretenen eidgenössischen

Zivil- und Strafprozessordnungen um -

ge setzt. Das Gerichtsverfassungsgesetz

wurde durch das neue Gerichtsorgani-

sationsgesetz ersetzt. Im Kan  ton

Zürich ist die erstinstanzliche Gerichts -

barkeit in zwölf Bezirke aufge teilt; die

Richterinnen und Richter werden vom

Volk auf Amtsdauer ge wählt. 

Die Dienstleistung der Gerichte

Die Gerichtsbarkeit des Kantons Zürich

gewährt den Rechtsuchenden rechts -

staatlich einwandfreie Gerichtsver-

fahren. Der Zugang zu den Gerich -

ten ist frei vom Anwaltszwang. Die

Gerichtskosten bewegen sich für den

Einzelnen in bescheidenem Rahmen,

da die Personal- und Infrastruktur -

kosten zum grossen Teil durch allge -

meine Steuermittel finanziert werden.

Um den rechtsgleichen Zugang zu den

Gerichten zu gewährleisten, besteht

für mittellose Personen ein Anspruch

auf unentgeltliche Prozessführung

und anwaltliche Rechtsvertretung.

Die Gerichte unterhalten für

einzelne Rechtsbereiche kostenlose

Rechtsauskunftsstellen. Die gesetzli -

chen Fristen der Prozessordnungen

und das einklagbare Verbot der

Rechtsverzögerung verhindern eine

zu lange Verfahrensdauer. Das Ober -

gericht führt zudem seit 2001 eine

jährliche Leistungskontrolle durch.

Die Friedensrichterinnen und  Frie -

densrichter be handeln jährlich rund

10’000 Streitig keiten, die Bezirks-,

Arbeits- und Miet gerichte ungefähr

55’000 Zivil- und Straffälle und das

Ober- und Han dels gericht ca. 4’000

Rechtsfälle in erster oder zweiter

Instanz. Die Spezialisie rung der

Gerichte erlaubt eine effi zi ente

Behandlung der Fälle bei gleich zeitig

hoher Qualität der Rechts prechung:

Mietgericht, Arbeitsge richt, Handels-

gericht, Sozialversicherungsgericht,

Jugendgericht, Zwangsmassnahmen-

gericht etc. Den Gerichten kommt in

der heutigen heterogenen Gesell-

schaft für die Erhaltung des Rechts-

friedens eine grosse Bedeutung zu. 

Übersicht über die Gerichte 

des Kantons Zürich

Friedensrichterämter 

     kommunal organisiert

12 Bezirksgerichte

-     Einzelgericht in Zivil- und 

     Strafsachen 

-    Kollegialgericht in Zivil- und Straf -

     sachen

-    Schlichtungsbehörde in Mietsachen

-    Mietgericht

-    Arbeitsgericht 

-    Jugendgericht

-    Aufsicht über Betreibungs-, 

     Konkurs- und Friedensrichterämter

-    Konkursrichterin bzw. Konkurs-

     richter

-     Schlichtungsbehörde für 

     Streitigkeiten nach dem Gleich-

     stellungsgesetz

-     Zwangsmassnahmengericht

Obergericht 

-    Zivil- und Strafkammern, 

     Zwangsmassnahmengericht, 

     Rekurskommission

-    Handelsgericht 

-     Inspektorat für die Notariate, 

     Grundbuch- und Konkursämter

-    Inspektorat für die Betreibungs-

     ämter

Weitere kantonale Gerichte

Verwaltungsgericht

Sozialversicherungsgericht

Baurekursgericht

Steuerrekursgericht

Übersicht über die Bezirke 

des Kantons Zürich
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